
Strafprozessordnung (StPO)
– Auszug –

In der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987

(BGBl. I S. 1074, 1319),
zuletzt geändert am 28. August 2013 (BGBl. I S. 3313)

§ 53
Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen

(1) 1Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden
oder bekannt geworden ist;
...

3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes über das, was ihnen in dieser Eigenschaft an-
vertraut worden oder bekannt geworden ist;

3b. Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in einer Beratungsstelle, die
eine Behörde oder eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts
anerkannt oder bei sich eingerichtet hat, über das, was ihnen in dieser Eigenschaft
anvertraut worden oder bekannt geworden ist;
...

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von Druckwerken,
Rundfunksendungen, Filmberichten oder der Unterrichtung oder Meinungsbildung
dienenden Informations- und Kommunikationsdiensten berufsmäßig mitwirken oder
mitgewirkt haben.

2Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das Zeugnis verweigern über die Person
des Verfassers oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Infor-
manten sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, über
deren Inhalt sowie über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand
berufsbezogener Wahrnehmungen. 3Dies gilt nur, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen,
Mitteilungen und Materialien für den redaktionellen Teil oder redaktionell aufbereitete
Informations- und Kommunikationsdienste handelt.

(2) 1Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern,
wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. 2Die Berechtigung
zur Zeugnisverweigerung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 Genannten über den Inhalt selbst
erarbeiteter Materialien und den Gegenstand entsprechender Wahrnehmungen entfällt,
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wenn die Aussage zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen soll oder wenn Gegenstand
der Untersuchung

1. eine Straftat des Friedensverrats und der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats
oder des Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 80a, 85, 87,
88, 95, auch in Verbindung mit § 97b, §§ 97a, 98 bis 100a des Strafgesetzbuches),

2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174 bis 176, 179 des
Strafgesetzbuches oder

3. eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach
§ 261 Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches

ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des
Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 3Der Zeuge
kann jedoch auch in diesen Fällen die Aussage verweigern, soweit sie zur Offenbarung der
Person des Verfassers oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen
Informanten oder der ihm im Hinblick auf seine Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5
gemachten Mitteilungen oder deren Inhalts führen würde.

§ 53a
Zeugnisverweigerungsrecht der Hilfspersonen

(1) 1Den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 Genannten stehen ihre Gehilfen und die Personen
gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen.
2Über die Ausübung des Rechtes dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu verweigern, ent-
scheiden die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Genannten, es sei denn, dass diese Entscheidung in
absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann.

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Abs. 2 Satz 1) gilt
auch für die Hilfspersonen.

§ 54
Aussagegenehmigung für Richter, Beamte und andere Personen

des öffentlichen Rechts

(1) Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen
Dienstes als Zeugen über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit
bezieht, und für die Genehmigung zur Aussage gelten die besonderen beamtenrechtlichen
Vorschriften.

(2) Für die Mitglieder des Bundestags, eines Landtags, der Bundes- oder einer Landesre-
gierung sowie für die Angestellten einer Fraktion des Bundestages und eines Landtages
gelten die für sie maßgebenden besonderen Vorschriften.

(3) Der Bundespräsident kann das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnis-
ses dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde.
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(4) Diese Vorschriften gelten auch, wenn die vorgenannten Personen nicht mehr im öf-
fentlichen Dienst oder Angestellte einer Fraktion sind oder ihre Mandate beendet sind,
soweit es sich um Tatsachen handelt, die sich während ihrer Dienst-, Beschäftigungs- oder
Mandatszeit ereignet haben oder ihnen während ihrer Dienst-, Beschäftigungs- oder Man-
datszeit zur Kenntnis gelangt sind.

...

§ 56
Glaubhaftmachung des Verweigerungsgrundes

1Die Tatsache, auf die der Zeuge die Verweigerung des Zeugnisses in den Fällen der §§ 52,
53 und 55 stützt, ist auf Verlangen glaubhaft zu machen. 2Es genügt die eidliche Versi-
cherung des Zeugen.

§ 57
Zeugenbelehrung

1Vor der Vernehmung werden die Zeugen zur Wahrheit ermahnt und über die strafrecht-
lichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage belehrt. 2Auf die Möglich-
keit der Vereidigung werden sie hingewiesen. 3Im Fall der Vereidigung sind sie über die
Bedeutung des Eides und darüber zu belehren, dass der Eid mit oder ohne religiöse Be-
teuerung geleistet werden kann.

...

§ 97
Ausnahme bei zeugnisverweigerungsberechtigten Personen

(1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht

1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und den Personen, die nach
§ 52 oder § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen;

2. Aufzeichnungen, welche in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten über die ihnen
vom Beschuldigten anvertrauten Mitteilungen oder über andere Umstände gemacht
haben, auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht erstreckt;

3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Untersuchungsbefunde, auf die sich
das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten
erstreckt.

(2) 1Diese Beschränkungen gelten nur, wenn die Gegenstände im Gewahrsam der zur
Verweigerung des Zeugnisses Berechtigten sind, es sei denn, es handelt sich um eine elek-
tronische Gesundheitskarte im Sinne des § 291a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.
2Der Beschlagnahme unterliegen auch nicht Gegenstände, auf die sich das Zeugnisver-
weigerungsrecht der Ärzte, Zahnärzte, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und

Strafprozessordnung StPO 700.441

07.02.2022 EKiBa 3



Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen erstreckt, wenn sie im Ge-
wahrsam einer Krankenanstalt oder eines Dienstleisters, der für die Genannten personen-
bezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt, sind, sowie Gegenstände, auf die sich das
Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a und 3b genannten Personen
erstreckt, wenn sie im Gewahrsam der in dieser Vorschrift bezeichneten Beratungsstelle
sind. 3Die Beschränkungen der Beschlagnahme gelten nicht, wenn bestimmte Tatsachen
den Verdacht begründen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der Tat oder
an einer Begünstigung, der Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist, oder wenn es sich
um Gegenstände handelt, die durch eine Straftat hervorgebracht oder zur Begehung einer
Straftat gebraucht oder bestimmt sind oder die aus einer Straftat herrühren.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, soweit die Hilfspersonen (§ 53a)
der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten das Zeugnis verweigern dürfen.

(4) 1Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten
Personen reicht, ist die Beschlagnahme von Gegenständen unzulässig. 2Dieser Beschlag-
nahmeschutz erstreckt sich auch auf Gegenstände, die von den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
genannten Personen ihren Hilfspersonen (§ 53a) anvertraut sind. 3Satz 1 gilt entsprechend,
soweit die Hilfspersonen (§ 53a) der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Personen das
Zeugnis verweigern dürften.

(5) 1Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten
Personen reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken, Ton-, Bild- und Datenträgern,
Abbildungen und anderen Darstellungen, die sich im Gewahrsam dieser Personen oder der
Redaktion, des Verlages, der Druckerei oder der Rundfunkanstalt befinden, unzulässig.
2Absatz 2 Satz 3 und § 160a Abs. 4 Satz 2 gelten entsprechend; die Beteiligungsregelung
in Absatz 2 Satz 3 jedoch nur dann, wenn die bestimmten Tatsachen einen dringenden
Verdacht der Beteiligung begründen; die Beschlagnahme ist jedoch auch in diesen Fällen
nur zulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der Grundrechte aus Artikel 5 Abs. 1
Satz 2 des Grundgesetzes nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache steht und die
Erforschung des Sachverhaltes oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf
andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.
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